
 

 

 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
3756/2008 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
IV/51/512/21 

 Freigabedatum 
 

 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Aufbesserung des Spielplatzes Hartenfelsweg in Köln-Lindweiler 
 

 
Beschlussorgan 
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Jugendhilfeausschuss 04.11.2008       

Bezirksvertretung 6 
(Chorweiler) 

27.11.2008       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
Die Bezirksvertretung Chorweiler beauftragt die Verwaltung auf dem Spielplatz „Hartenfelsweg“ in Köln-
Lindweiler ein Spielgerät mit Gesamtkosten von 3000,00 € aufzustellen. 
 
Mittel für das Spielgerät stehen bei Finanzstelle 0265-0601-0-0036 in der Finanzposition 0265.578.3100.0 
zur Verfügung. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   3000,00 €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Im Stadtteil Lindweiler gibt es eine Unterversorgung an Spielplatzflächen. Hinzu kommt, dass die 
Ausstattung der bestehenden Spielplätze unzureichend ist.  
Auf dem Spielplatz Hartenfelsweg mussten viele Geräte in den letzten Monaten aus Sicherheitsgrün-
den abgebaut werden. Der Spielplatz wird nicht nur von den anwohnenden Kindern, sondern auch 
von dem angrenzenden Kindergarten stark frequentiert.  
Aus diesem Grund sollen ein neues Spielgerät aus bezirksorientierten Mitteln der Bezirksvertretung 
Chorweiler aufgestellt werden.  
Der Spielplatzpate und die Kinder wurden bei der Auswahl der Spielgeräte beteiligt.  
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


